
Anlage 5 zur GVO  

Muster nach § 16 Abs. 4 Satz 4 GVGA  
Hinweise des Gerichts  

Bitte beachten Sie, dass das Gericht im Mahnverfahren nicht prüft, ob der geltend gemachte An- 
spruch begründet ist.  

Lassen Sie daher Zweifel, ob der Anspruch besteht, nicht auf sich beruhen, auch wenn diese nur  
eine Nebenforderung (z.B. Höhe der Zinsen) betreffen.  

Schauen Sie sich vielmehr sofort  alle Ihnen zur Verfügung stehenden Unterlagen  (Vertrag, Kosten- 
voranschlag, Rechnung, Kontoauszug, Zahlungsbelege usw.) genau an.  

Verbleiben  danach  Zweifel,  so  kann  es  sich  empfehlen,  sich  umgehend mit einem Rechtsanwalt,  
einer Rechtsanwältin oder mit einer sonst zur Rechtsberatung befugten Person oder Stelle in Ver- 
bindung  zu  setzen.  Im  Rahmen  ihres  Aufgabenbereichs  kann  Ihnen  auch  die  Verbraucherbera- 
tungszentrale bei einer außergerichtlichen Klärung oder Rechtsfrage behilflich sein. Die genannten  
Personen  und  Stellen erteilen  auch Auskunft  darüber,  wie  der  Staat  Bürgern  hilft, die  die Kosten  
einer Rechtsberatung oder Rechtsverteidigung nicht aufbringen können.  

Zahlungen  
  

Zahlungen - gleichgültig, ob sie die Hauptfor- 
derung,  die  Zinsen,  Nebenforderungen  oder  
die  Kosten  betreffend  -  sind  nur  an  den  An- 
tragsteller zu richten.  
  
Das  Gericht  kann  Ihre  Zahlung  
nicht entgegennehmen.  
  
Zahlen  Sie  an  den  Antragsteller  unmittelbar  
oder  auf  das  von  ihm  bezeichnete  Konto;  
falls Sie von dem Gerichtsvollzieher dazu  
aufgefordert werden, zu dessen Händen.  
  

Zahlungsaufschub, Ratenzahlung 
  
Zahlungsaufschub  oder  Ratenzahlung  kann  
nur der Antragsteller bewilligen.  
Wenn Sie die Zahlung zur Zeit nicht voll auf- 
bringen  können,  empfiehlt  es  sich,  mit  dem  
Antragsteller  oder  seinem  Prozessbevoll- 
mächtigten  zu  verhandeln.  Verhandlungen  
führen  erfahrungsgemäß  häufig  zum  Erfolg,  
wenn eine Teilzahlung angeboten wird.  
  
Das Gericht kann Ihnen keinen Zah- 
lungsaufschub und keine Ratenzah- 
lung bewilligen.  

  
Zahlungsunfähigkeit  

Zahlungsunfähigkeit  befreit  nicht  von  der  
Verpflichtung,  eine  Schuld  zu  bezahlen.  Ein  
Einspruch  kann  selbst  dann  nicht  auf  Zah- 
lungsunfähigkeit gestützt werden, wenn diese  
auf Krankheit, Erwerbslosigkeit oder anderen  
Notlagen beruht.  
Bei  finanzieller  Notlage  kann  es  sich  im ein- 
zelnen  Fall  empfehlen,  mit  einer  Schuldner-
beratungsstelle  der  öffentlichen  oder  freien  
Wohlfahrtspflege Verbindung aufzunehmen.   
  

Einspruch 
Gegen  den  Vollstreckungsbescheid  kann  
innerhalb  einer  Frist  von  zwei  Wochen,  die  
mit der Zustellung des Bescheids beginnt,  
Einspruch eingelegt werden.   

  
Der Einspruch ist an das Gericht zu richten,  
das  den  anliegenden  Bescheid  erlassen  
hat,  und  muss  schriftlich  eingelegt  werden  
oder  vor  dem  Urkundsbeamten  der  Ge- 
schäftsstelle  eines  Amtsgerichts  erklärt  wer- 
den. Wird der Einspruch vor dem Urkundsbe- 
amten der Geschäftsstelle eines anderen als  
des  in  der  Anlage  bezeichneten  Gerichts  
erklärt,  so  beachten  Sie  bitte,  dass  die  von  
dem  Urkundsbeamten  aufgenommene  Erklä- 
rung innerhalb der Einspruchsfrist bei dem in  
der  Anlage  bezeichneten  Amtsgericht  einge- 
hen muss.  
Sie  haben  also,  wenn  Einwendungen  gegen  
den Anspruch bestehen, auch jetzt noch Ge- 
legenheit,  sich  gegen  diesen  zur  Wehr  zu  
setzen.  
  
Sollten  Sie  den  Anspruch  nicht  bestreiten  
können,  ist  ein  Einspruch  zwecklos  und  ver- 
ursacht Ihnen weitere Kosten.   
Machen Sie daher von  dem Einspruch nur  
Gebrauch,  wenn  Sie  meinen,  nicht,  noch  
nicht oder wegen eines Teils der geforder- 
ten Beträge nicht zur Zahlung verpflichtet zu  
sein, oder wenn Sie durch Ihr Verhalten dem  
Antragsteller keinen Anlass gegeben haben,  
gegen Sie gerichtlich vorzugehen.  
Bitte  überlegen  Sie  Ihre  Entscheidung  sorg- 
fältig  und  holen  Sie  nötigenfalls  umgehend  
Rechtsrat ein,  bevor Sie den Einspruch ein-  
legen.  
Wenn  Sie  den  Anspruch  nicht  insgesamt,  
sondern  nur  wegen  einer  einzelnen  Forde- 
rung oder eines einzelnen Rechnungspostens  
oder  eines  Teils  davon  als  unbegründet  an- 
sehen  (z.B.  die  geforderten  Zinsen,  soweit  
diese  einen  bestimmten  Prozentsatz  über- 
steigen),  sollten  Sie  den  Einspruch  aus- 
drücklich auf diese Forderung, diesen Rech- 
nungsposten  oder  den  Teilbetrag  beschrän- 
ken.  Dadurch  können  Sie  sich  Mehrkosten  
ersparen.  


